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sehen Tiefstand von 3,2 Prozent (es gingen
nur Mathematiker zur Urne), aber dennoch:

Das Matterhorn trug den Sieg davon! Auf
Rang zwei folgte Heidi, und zur bösen

Enttäuschung der Pro Teil erreichte Willis
Armbrust nur Rang drei.

Mit zitternden Knien reiste der Bundesrat

in corpore nach Brüssel, um dort mitzuteilen,

dass sein Volk nicht den Manneken-
Pis auf die Klebezcttelchen setzen wollte,
sondern das wunderschone Matterhorn
Platt wie eine Briefmarke kam die

Landesregierung aus der EG-Zentrale zurück: Die
Schweiz hatte den Gestaltungsspielraum
der Brüsseler Direktive eindeutig uber-

lnterpretiert.
Brüssel tadelte, ein anderes Sujet sei

undenkbar. Eng beschrankte Vanationsmog-
lichkeiten hatten lediglich im Steigwmkel
des wasserlöslichen Organs von Bubi Man-
neken-Pis bestanden. Weiter habe kein
Land gehen dürfen. Sonst falle doch die ganze

schone Harmonisierung m den Eimer.
Da wurden sonst die Italiener ihren Aldo
Moro, die Franzosen De Gaulle und
Deutschland wohl am Ende gar noch eine
historische Figur a la Bismarck gewählt
haben wollen. Unmöglich!

Der Aufruhr m der Schweiz war darauf

ungemein heftig. Die ganze politische Kaste
habe vor der Volksabstimmung über den

EWR hoch und heilig m sämtlichen
Landessprachen versprochen, an den
Volksrechten mussten keine Abstriche gemacht
werden. Das Referendum bleibe erhalten.
Ganz sicher! Und nun das!

PUK IV ermittelte die
Schuldfrage
Die Emotionen gingen derart hoch, dass

sich der Bundesrat nach einem Artikel von
Frank A. Meyer im SonntagsBhck zum Ge-
samtrucktritt entschloss. Er sah sich ertappt.
Der damals glücklicherweise gerade tatige
Verfassungsrat, der die Totalrevision unseres

Grundgesetzes zu erarbeiten hatte, erhielt
den Auftrag, als PUK zu amten und sämtliche

Akten zu studieren.
Die PUK IV sah es nach fünfjährigen

Beratungen als erwiesen, dass die SP die

Hauptschuld trage. Sie hatte es mit politischen

Druckmitteln fertiggebracht,
Bundesrat und Parlament die trügerische Aussage

zu entlocken, beim EWR könne das

schweizerische Referendumsrecht nicht
nur beibehalten, sondern sogar erweitert
werden Das Parlament sei aber nicht minder

verantwortlich fur die Misere, da es aus

«purer Schiss vor einem Volks-Nem» (Zitat
aus dem PUK-Bericht) grossmehrheitlich
den SP-Antrag unterstutzt habe.

Es kam zu einem riesigen Tumult Die
sofort ausgeschriebenen Wahlen wurden
boykottiert. Demonstrationszuge zogen durch
alle grossen Städte mit Transparenten wie
«Demokratie-Schwindler» oder ähnlichen

Verunglimpfungen Die Aufrechterhaltung
von Ordnung und Sicherheit konnte nicht
mehr gewährleistet werden, da sämtliche

Autoritäten keine Akzeptanz mehr genossen.

So kam es also vor nunmehr zehnJahren
zur Zerstückelung der Schweiz. Seither
versuchen vereinzelte Demokratiezirkel
der ehemaligen Nordschweiz, im Land
Baden- Württemberg das ganz einfache,

grundlegende Instrument der Volksimtiati-
ve einzuführen. Bisher leider ohne Erfolg...

Nachdem Planer, Politiker und Ingenieure |ahrelang die Fussganger zugunsten des

motorisierten Verkehrs in Unterfuhrungen gedrangt haben, durfte langsam ein Umdenken in

Gang kommen In den Städten sollen die Fussganger wieder Priorität bekommen!
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